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Antrag 

der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Dr. Franz Rieger, Alexander 
König, Alex Dorow, Dr. Martin Huber, Josef Schmid, Karl Straub, Walter 
Taubeneder CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Alexander Hold, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias 
Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Verbesserung der Rückkehrkooperation von Drittstaaten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene für die Einfüh-
rung eines nationalen Visahebels einzusetzen. Auch bei der Entwicklungszusammen-
arbeit gilt es auf Bundesebene weiterhin zu prüfen, wie damit die Kooperation von Dritt-
staaten bei Rückführungen gesteigert werden kann. 

 

 

Begründung: 

Häufig kommen Staaten ihrer Verpflichtung zur Rückübernahme eigener Staatsange-
höriger nicht oder nicht ausreichend nach. Seit Februar 2020 räumt der Visakodex der 
Europäischen Union den Mitgliedstaaten gemeinsam die Möglichkeit ein, gegenüber 
Drittstaaten die Visapolitik zur Verbesserung der Kooperation bei der Rückübernahme 
zu nutzen (sogenannter Visahebel). Diese neuen Regelungsspielräume bei Schengen-
Visa beziehen sich beispielsweise auf die Geltungsdauer von Visa, die Visumgebühren, 
die Vorlage von Unterlagen und die Bearbeitungsfristen. Durch Einführung eines natio-
nalen Visahebels, d. h. bei nationalen Visa für den längerfristigen Aufenthalt, könnte – 
in Anlehnung an den Visahebel der EU – Druck auf oder Anreize für die Herkunftsstaa-
ten erzeugt werden, bei der Rückführung ihrer Staatsangehörigen mit den deutschen 
Behörden besser zusammenzuarbeiten. Visa auf Grundlage des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes und zum Familiennachzug dürfen aber nicht erfasst sein. Für die An-
wendung des nationalen Visahebels soll – wie auf Unionsebene – auf erster Stufe die 
Kooperation eines Drittstaats bei der Rückübernahme umfassend bewertet werden. Auf 
zweiter Stufe wird dann auf Grundlage dieser Bewertung über die konkrete Anwendung 
entschieden. Auch bei der Entwicklungszusammenarbeit gilt es auf Bundesebene wei-
terhin zu prüfen, wie damit die Kooperation von Drittstaaten bei Rückführungen gestei-
gert werden kann. 

 


